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Geschäftszahl 

2008/13/0218 

Rechtssatz 

Bei verheirateten Personen, die einen gemeinsamen Haushalt führen, besteht die stärkste persönliche Beziehung 
in der Regel zu dem Ort, an dem sie mit ihrer Familie leben. Der Mittelpunkt der Lebensinteressen kann auch 
dann in Österreich liegen, wenn die Absicht besteht, Österreich nach einer gewissen Zeit wieder zu verlassen. 
Ein Zuzug für immer ist nicht erforderlich. Besteht die stärkste persönliche Beziehung zu Österreich, so ist die 
Abhängigkeit von Alimentationszahlungen eines nicht in Österreich lebenden Angehörigen nicht 
ausschlaggebend (vgl. zu all dem das Erkenntnis vom 30. Jänner 1990, Zl. 89/14/0054). Von ausschlaggebender 
Bedeutung ist bei verheirateten Personen mit gemeinsamer Haushaltsführung der Familienwohnsitz (vgl. die hg. 
Erkenntnisse vom 18. Jänner 1996, Zl. 93/15/0145, und vom 28. Mai 2008, Zl. 2007/15/0279). 


